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Teilrevision des Bundesgesetzes über die Produktesicherheit (PrSG): 
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat hat am 5. Juni 2026 das WBF beauftragt, bei den Kantonen, den politi­
schen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, Städte 
und Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft und 
den interessierten Kreisen zur Teilrevision des Bundesgesetzes über die 
Produktesicherheit ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen.

Die Vernehmlassungsfrist dauert bis 28. September 2026.

Das Bundesgesetz über die Produktesicherheit (PrSG, SR 930.11) bezweckt, die Si­
cherheit von Produkten zu gewährleisten. Das PrSG ist seit dem 1. Juli 2010 in Kraft 
und setzt die europäische Richtlinie über die allgemeine Produktesicherheit ins 
Schweizer Recht um. Seither hat sich im grenzüberschreitenden Warenhandel vieles 
verändert, insbesondere durch die Zunahme des Onlinehandels. Aufgrund der neuen 
europäischen Verordnung über die allgemeine Produktesicherheit soll das PrSG teil­
revidiert werden. Damit soll das PrSG für Produkte, die nicht durch andere bundes­
rechtliche Bestimmungen mit denselben Zielen abgedeckt sind, weiterhin ein ver­
gleichbares Sicherheitsniveau wie in der EU gewährleisten und den erleichterten Zu­
gang zum Binnenmarkt der EU als der wichtigsten Handelspartnerin der Schweiz er­
möglichen. Diese Vernehmlassung findet parallel zur Vernehmlassung zur Teilrevi­
sion des Bundesgesetzes über die technischen Handelshemmnisse (THG, 
SR 946.51) statt, da diese beiden Erlasse konzeptionell verknüpft sind. 

Gerne laden wir Sie ein, zum Gesetzesentwurf und den weiteren Vernehmlassungs­
unterlagen Stellung zu nehmen.

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse: 
https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ongoing.
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Wir ersuchen Sie, Ihre Stellungnahmen mit dem nachfolgend verlinkten Online-Tool 
«Consultations» zu erfassen: www.gate.bag.admin.ch/consultations

Falls Ihnen die Nutzung dieses Online-Tools nicht möglich sein sollte, können Sie Ihre 
Antwort jedoch auch als Dokument (vorzugsweise als Word-Dokument) erstellen und 
entweder in der Plattform «Consultations» unter der Rubrik «Stellungnahme» hochla­
den oder an die folgende E-Mail-Adresse senden: 

abps@seco.admin.ch

Für Rückfragen und allfällige Informationen stehen Ihnen Herr Thomas Herzog (tho­
mas.herzog@seco.admin.ch, Tel. 058 462 43 73) und Frau Assia Choukri 
(assia.choukri@seco.admin.ch, Tel. 058 467 21 37) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Guy Parmelin
Bundespräsident
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